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17 Verwertung des anfallenden organischen Wirtschaftsdüngers 

17.1 Nährstoffaufkommen 

Das Nährstoffaufkommen aus der Schweinhaltungsanlage Kemnitz setzt sich aus den Nährstoffaus-

scheidungen der künftig gehaltenen Tiere sowie aus der Ammoniakabscheidung bzw. Stickstofffracht 

aus den Abluftreinigungsanlagen (ARE) zusammen. 

Der folgenden Tabelle 17.1 können die entsprechenden Berechnungen entnommen werden. 

 

Tabelle 17.1: Nährstoffausscheidungen der Tiere in der geänderten Schweinehaltungsanlage 

Haltungsbereich Tierplätze 

Nährstoff-Ausscheidungen*) 
Nährstoff-Ausschei-

dungen 

[kg/Tpl. × a] [kg/Anlage × a] 

N P2O5 N P2O5 

Eberhaltung 8 22,1 9,6 176,8 76,8 

Ferkelaufzucht bis 8 kg 
LM; 25 aufgez. Ferkel; 
Uni 1821 27,3 12,6 49713,3 22944,6 

Jungsaueneingliederung; 
Uni 66 15,4 8,5 1016,4 561 

Ferkelaufzucht bis 28 kg 
LM 11016 3,8 1,4 41860,8 15422,4 

Mastschweine, 750 g; 
Uni 1500 11,4 4,8 17100 7200 

N aus ARE       4917   
Summe       91827** 46205 

*gemäß Anlage 1 der Düngeverordnung (DüV) 

**Gesamtstickstoffmenge nach Abzug der Stall- und Lagerungsverluste von 20 % 

 

17.2 Nährstoffentzüge 

Die Antragstellerin bewirtschaftet ca. 403 ha landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF). Bei der durch-

schnittlichen Anbaustruktur (vgl. Tabelle 17.2) stellt sich der Nährstoffentzug unter Berücksichtigung 

des durchschnittlichen Ertragsniveaus der Anbauflächen wie folgt dar: 

 

Tabelle 17.2: durchschnittliche Anbaustruktur, durchschnittliche Erträge und Nährstoffentzüge 

Kulturart Anbaufläche Ertrag 
Nährstoffentzug*) Nährstoffentzug ges. 

[kg/dt Ertrag] [kg] 

  [ha] [dt/ha] N P2O5 N P2O5 

Grünland (80 dt/ha 
TM) 

18,2 80 2,4 0,71 3494,4 1033,76 

Winterweizen 87,6 40 2,21 1,04 7743,84 3644,16 

CCM 188 120 1 0,5 22560 11280 

Winterroggen 16,8 40 1,96 1,07 1317,12 719,04 

Wintertriticale 90,8 40 2,1 1,07 7627,2 3886,24 

Sommerhafer 1,6 30 2,06 1,13 98,88 54,24 

Gesamt 403      42841 20617 

*gemäß Anlage 7 der DüV 
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17.3 Nährstoffbilanz 

Auf der Grundlage des zu erwartenden Nährstoffanfalles lt. Tabelle 17.1 und den in der Tabelle 17.2 

genannten Entzügen wurde in der nachfolgenden Tabelle 17.3 die Nährstoffbilanz berechnet.  

 
Tabelle 17.3: Nährstoffanfall und -entzüge/Nährstoffbilanz [kg/a] 

 

  N P2O5 

Nährstoffanfall aus Wirtschafts-
düngern tierischer Herkunft 

91 827 46 205 

Nährstoffentzug durch pflanzliche 
Erzeugnisse auf der LF (ha)  

42 841 20 617 

Bilanz 48.986 25.588 

 

Wie das Ergebnis der Bilanz zeigt, können die Nährstoffe aus der künftig anfallenden Gülle auf den 

betrieblich bewirtschafteten Flächen nicht gänzlich verwertet werden. Die ordnungsgemäße Verwertung 

der Übermenge wird mittels Abnahmevertrag auf Flächen Dritter realisiert (vgl. Anhang 17.1). Rechts-

grundlage für die Anwendung von Gülle ist die DüV. In ihr wird die sogenannte „gute fachliche Praxis“ 

für die Anwendung von Düngemitteln auf landwirtschaftlich genutzten Flächen geregelt und bildet somit 

die Grundlage für den Nährstoffeinsatz. 

Eine Zusatzvereinbarung zum Abnahmevertrag trifft Regelungen im Hinblick auf Ausbringungszeit-

räume (vgl. Anhang 17.1). Um flexibler hinsichtlich der Gülleverwertung auf den betriebseigenen Flä-

chen agieren zu können, wurde noch ein weiterer Abnahmevertrag für die Verwertung von 4 500 m³ 

Gülle auf Flächen Dritter sowie ein Abnahmevertrag mit der Biogasanlage der Nordmethan Produktion 

Jüterbog GmbH geschlossen. Somit wird der Zwang zur jährlichen Gülleausbringung auf der kompletten 

Fläche genommen. 
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